
FamilienverzeichnisAufnahmeverzeichnis

Band Lfd. Nr. Fam. Verz.-Nr.

Evang. Pfarramt Schluchtern
Bergstraße 3
74211 Leingarten

Ausfertigung für das Pfarramt
bzw. Kirchenregisteramt

Familienname, Zusatz, Vornamen

Datum und Ort der Geburt

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)

Beruf  *fw

Familienstand

Datum und Ort der Taufe

Geburtstname, ZusatzANTRAG-

Familienname, Vornamen

Familienname, Vornamen

Anschrift der Eltern

Datum und Ort der Aufnahme/des Übertritts bzw. der Beurkundung obiger Erklärung

Pfarramt, Pfarrer/in

Zeuge /  Zeugin (§ 8 KMVO)

1

ELTERN/

* Zutreffendes ankreuzen
*fw = freiw. Angabe

STELLER/IN

Taufkonfession

AUFZUNEHMENDE/R

ERZIEHUNGS-
BERECHTIGTE

bei Aufnahme

bei Wiederaufnahme

bei Übertritt

*

*

*

*

Bisherige Religionsgemeinschaft

Datum des Austritts

Bisherige Religionsgemeinschaft

evangelischen Bekenntnis (§ 4 Abs. 5 KMVO)

Zeuge /  Zeugin (§ 8 KMVO)

oder
Ich/Wir erkläre(n) die Zugehörigkeit des antragstellenden, getauften Kindes zum

oder

oder

Datum (Unterschrift des Antragstellers/der Eltern)

Die Unterschrift beider Elternteile ist notwendig, wenn beide erziehungsberechtigt sind. Bei Kindern zwischen 12 und 14 Jahren ist auch die Unterschrift
des Kindes notwendig.

(Dienstsiegel) (Pfarrer/in)

Aufnahme-/Übertrittsgesuch

Wiederaufnahmeerklärung
in die

in die

Zur Beurkundung

Rechtsgrundlagen siehe Rückseite

*

*

Datum und Ort (Standesamt) des Austritts

Ort (Standesamt) des Austritts

Ich/Wir erkläre(n) den Willen des antragstellenden, getauften Kindes zur Zugehörigkeit

nur bei minderjährigen

Antragstellern

Evangelische Landeskirche in Württemberg

Evangelische Landeskirche in Württemberg

Ich beantrage die Aufnahme in die Evangelische Landeskirche in Württemberg (§§ 4,7
KMVO)

Ich erkläre meinen Willen zur Zugehörigkeit zur Evangelischen Landeskirche in
Württemberg (§ 6 KMVO)

zur Evangelischen Landeskirche in Württemberg (§ 6 KMVO)



Bearbeitungsvermerk des Pfarramts
*1)

I.
1.

Ausfertigung des Antrags (Blatt 2) an die bisherige Religionsgemeinschaft
(nur bei Übertritt nach der Übertrittsvereinbarung

II.

Bei Übertritt:

2. Die Aufnahme erfolgt am
Das Aufnahmedatum wurde auf der Vorderseite (Blatt 1-5) ergänzt,
die Urkunde wurde ausgehändigt.

3. Der/die Eintretende ist bei der Aufnahme darauf hinzuweisen, dass die Berichtigung
der Lohnsteuerkarte des laufenden Jahres beim Einwohnermeldeamt veranlasst
werden muss.

4. Gespräch mit dem/der Aufzunehmenden hat am
stattgefunden.

III.

Bei Übertritt:5.
Formlose Mitteilung des erfolgten Übertritts mit Datum an die frühere

Eintragung in das Aufnahmeverzeichnis6.

Bei Aufnahme/Übertritt

Bei Wiederaufnahme:

Zur Erledigung der Ziffern 5 bis 9 sind die Blätter 1 bis 5
einschließlich der Mehrfertigung der Aufnahmeurkunde
gegebenenfalls an das Kirchenregisteramt weiterzuleiten.

Religionsgemeinschaft (siehe oben Ziffer l.1)

7. Eintragung in das Familienverzeichnis

8. Bei Wiedereintritt:
Formlose Mitteilung des Wiedereintritts an das Kirchenregisteramt des Tauforts

9. Mitteilung des Pfarramts (Blatt 6) an das Dekanatamt

Rechtsgrundlagen:
Verordnung des Oberkirchenrats zur Ergänzung und Durchführung des Kirchengesetzes über die Kirchenmitgliedschaft*1)

(Kirchenmitgliedschaftsverordnung - KMVO Abl. Bd. 60, Nr. 23, Seite 336 / Rechtsquellensammlung Nr. 105)

*2) Vereinbarung über den Übertritt im Bereich der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg
(Rechtsquellensammlung Nr. 107)

erledigt am:



Evang. Pfarramt Schluchtern
Bergstraße 3
74211 Leingarten

An das Standesamt
des Geburtsortes

Die unten genannte Person wurde am in die evangelische Kirche
aufgenommen.

Aufgenommene Familienname, Zusatz, Vornamen, Geburtsname, Zusatz

Familienstand

Datum und Ort der Geburt

Anschrift (PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer)

(Dienstsiegel) (Datum) (Unterschrift)

Bitte nehmen Sie die Konfessionszugehörigkeit "evangelisch" ins Geburtenregister als
Folgebeurkundung zum Geburtseintrag auf.

(Unterschrift)

(bei religionsunmündigen Personen die Eltern / Erziehungsberechtigten)

Person

(Datum)


